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1.  Einleitung  

1.1  Anlass und Aufgabenstellung 

Planungsziel ist vornehmlich die Einbeziehung von bisherigen Außenbereichsflächen auf den 
Flurstücken 10027, 10040, 10040 und 49/7, Flur 11, Gemarkung Niegripp in den im Zusam-
menhang bebauten Ortsteil Niegripp zur Schaffung von bedarfsgerechten Wohnbauflächen.  

Die Stadt Burg nutzt hierzu entsprechend das planungsrechtliche Instrument der Ergänzungs-
satzung nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB.  

Dieser Satzungstyp ermöglicht die Einbeziehung einzelner Außenbereichsflächen in den im 
Zusammenhang bebauten Ortsteil, wenn die einbezogenen Flächen durch die bauliche Nut-
zung der angrenzenden Flächen, geprägt sind. 

Da die in der FFH-Richtlinie und der Vogelschutzrichtlinie vorgegebenen artenschutzrechtli-
chen Verbote auf der nationalen Ebene in die Vorschrift des § 44 BNatSchG aufgenommen 
wurden, ist dieses Vorhaben entsprechend auf seine Zulässigkeit zu prüfen. Zu untersuchen 
sind insbesondere die direkten Wirkungen des Vorhabens auf besonders und streng ge-
schützte Arten sowie die mittelbaren Auswirkungen durch stoffliche Immissionen, Lärm und 
andere Störreize.  

In der vorliegenden Speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (SaP) werden die artenschutz-
rechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG bezüglich der ge-
meinschaftsrechtlich geschützten Arten (alle europäischen Vogelarten, Arten des Anhangs IV 
FFH-Richtlinie), die durch das Vorhaben erfüllt werden können, ermittelt und dargestellt. 
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1.2  Untersuchungsraum und Datengrundlagen 

Der Ergänzungsbereich befindet sich im Norden der Ortslage Niegripp und umfasst eine Grün-
fläche mit diversen Gehölzpflanzungen, einen Kleingarten und eine Hoffläche eines Wohnhau-
ses. Die Ergänzungsflächen sind teilweise eingezäunt und werden regelmäßig gemäht.  

Im Norden befindet sich die Alte Schleuse Niegripp im Niegripper Altkanal und diverse Klein-
gärten. Der Betrieb der Schleuse wurde um ca. 1938 eingestellt. Die Alte Schleuse ist als Bau-
denkmal eingetragen.  

Im Süden grenzen vorhandene Wohnbebauungen an. Östlich und westlich befindet sich der 
Niegripper Altkanal.  

Die Erschließung der Ergänzungsflächen erfolgt über die vorhandene Gemeindestraße „Deich-
wall“, die sich südlich befindet.  

 

 

Nationale und Europäische Schutzgebiete befinden sich nicht im Planungsraum. 

Das Landschaftsschutzgebiet LSG 0092JL „Elbtalaue“, das Biosphärenreservat „Mittelelbe“ und 
das Vogelschutzgebiet „Elbaue Jerichow“ befinden sich westlich des Planungsraumes in einem 
Abstand von ca. 100 m.  

Das Fauna-Flora-Habitat FFH0038LSA „Elbau südlich Rogätz mit Ohremündung“ befindet sich 
westlich des Planungsraumes in einem Abstand von ca. 100 m.  

Der geplante räumliche Geltungsbereich der Satzung liegt, wie die gesamte Ortslage Niegripp, 
im Bergsenkungsgebiet 

Einen Einfluss auf das Plangebiet wird das Bergwerksfeld 613/90/1007 (Zielitz I) haben. Für das 
Bergwerksfeld wurde der K+S KALI GmbH das Bergwerkseigentum verliehen. Hinsichtlich der 

Abbildung 1: Luftbild Ergänzungsfläche – Flur 14, Gemarkung Niegripp (Quelle: SachsenAnhalt-Viewer) 
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Auswirkungen auf das Plangebiet schätzt die K+S Gruppe in der Stellungnahme April 2005 
folgenden Stand ein:  

Bisher sind im Bereich des gesamten Bergwerksfeldes Absenkungen der Tagesoberfläche in-
folge der Abbaueinwirkungen von maximal 20 mm messtechnisch nachgewiesen. Im Verlauf 
des fortschreitenden Abbaus ist über einen Zeitraum von mehreren Jahrzehnten mit Absen-
kungen bis maximal 0,5m +/- 50% zu rechnen, die sich in Abhängigkeit vom erreichten unter-
tägigem Abbaustrand langsam, gleichmäßig und großflächig ausbilden.  

Die daraus resultierenden Schieflagen werden auf max. 2mm/m eingeschätzt, die Längenän-
derungen (erst Zerrungen, dann Pressungen) max. 1mm/m. Der minimale Krümmungsradius 
ist bei Erreichen der maximalen Verformungswerte größer als 20 km.  

Die nachfolgend bis zur Endsenkung auftretenden Deckgebirgsdeformationen bewegen sich 
in ihrer Größe am Rand der Nachweisgrenze und haben kaum bergschadenkundliche Bedeu-
tung. Bei Berücksichtigung der zu erwartenden Deformationswerte bei der Projektierung und 
bei der Bauausführung sind aus Sicht der K+S Beeinträchtigungen der Vorhaben weitestge-
hend auszuschließen. Eine Beeinträchtigung des unterirdischen Abbaus durch das Vorhaben 
tritt nicht ein. 
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1.3  Methodisches Vorgehen und Begriffsbestimmungen 

Methodisches Vorgehen und Begriffsabgrenzungen der nachfolgenden Untersuchung stützen 
sich auf den Leitfaden „Hinweise zum gesetzlichen Artenschutz gemäß § 44 Bundesnaturschutz-
gesetz auf Ebene der Bauleitplanung“. Folgende Themenkomplexe sind bei der Prüfung der 
Verbotstatbestände zu berücksichtigen bzw. zu untersuchen: 

o Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 

o Tierarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 

o Europäische Vogelarten nach Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie (EG-VSchRL), insbesondere 
Brutvögel 

o die darüber hinaus nach nationalem Recht "streng geschützten Arten" gemäß BNatSchG. 

Die Entscheidung über die tatsächliche Verletzung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände 
basiert auf drei wesentliche Kriterien: 

o die relevanten Wirkfaktoren des o. g. Vorhabens  

o deren maximale Wirkreichweiten 

o die Empfindlichkeiten von Arten innerhalb des festgelegten Untersuchungsraumes. 

Sofern sich alle drei Parameter überlagern, droht ein Verstoß gegen die artenschutzrechtlichen 
Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG. 

Dabei wird die Ausstattung des Planungsraumes hinsichtlich der Habitatausstattung und Eig-
nung als Lebensraum eingeschätzt (Potenzialabschätzung). Ausgegangen wird in diesem Fall 
von der sogenannten worst-case-Betrachtung, in welcher das Vorkommen einer Art angenom-
men wird, wenn die Art im Raum verbreitet ist und sich dort geeignete Habitatstrukturen be-
finden. Das daraus abgeleitete Vorkommen kann jedoch größer sein als der reelle Bestand, da 
nicht alle geeigneten Habitatstrukturen tatsächlich besiedelt sind.  

Von einer Kartierung des potenziell im Planungsraum vorkommenden Artenbestandes wird 
unter Berücksichtigung einer am Maßstab der praktischen Vernunft ausgerichteten Untersu-
chungstiefe abgesehen. Von ihr wären keine neuen Erkenntnisse zu erwarten, da bereits allge-
meine Erkenntnisse zu artspezifischen Verhaltensweisen und Habitatansprüchen vor dem Hin-
tergrund der örtlichen Gegebenheiten sichere Rückschlüsse auf das Vorhandensein bzw. Feh-
len bestimmter Arten zulassen. 

Die worst-case-Betrachtung ist in diesem Falle geeignet, um den Sachverhalt angemessen zu 
erfassen. Vor dem Hintergrund der örtlichen Gegebenheiten lassen allgemeine Erkenntnisse zu 
artspezifischen Verhaltensweisen und Habitatansprüchen sichere Rückschlüsse auf das Vor-
handensein bzw. Fehlen bestimmter Arten zu.  
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1.4  Relevanzprüfung 

Im Rahmen der Relevanzprüfung werden die Arten „herausgefiltert“, für die eine Betroffenheit 
hinsichtlich der Verbotstatbestände mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden kann 
und die daher einer artenschutzrechtlichen Prüfung nicht mehr unterzogen werden müssen. 

Dies sind Arten, 

o die im Land Sachsen-Anhalt gemäß Roter Liste ausgestorben oder verschollen sind und 
deren Auftreten in Sachsen-Anhalt in naher Zukunft unwahrscheinlich erscheint, 

o die nachgewiesenermaßen im Naturraum nicht vorkommen, 
o die aufgrund ihrer Lebensraumansprüche und der vorhandenen Habitatstrukturen im 

Wirkraum des Vorhabens nicht vorkommen können (z. B. Fehlen von für die Arten not-
wendigen Habitaten wie Regenmoore, Wälder, Gewässer etc.), 

o bei denen sich Beeinträchtigungen (bau-, anlage- und betriebsbedingt) aufgrund der 
geringen Auswirkungen des Vorhabens ausschließen lassen.  

Folgend werden alle Arten bzw. Artengruppen aufgelistet, die nach fachlicher Einschätzung 
keine geeigneten Lebensraumbedingungen im Untersuchungsraum vorfinden bzw. die in 
Sachsen-Anhalt generell nur sehr lokale Vorkommen aufweisen und deren Vorkommen in kei-
nem räumlichen Zusammenhang mit dem Vorhabenstandort stehen. 

Flora 

Auf der Grundlage der charakteristischen Pflanzen- bzw. Gehölzarten sowie der Standortbe-
dingungen erfolgt eine Zuordnung der Vegetationseinheiten zu den Biotoptypen nach der An-
leitung für die Kartierung von Biotoptypen und FFH-Lebensraumtypen in Sachsen-Anhalt. 

Streng geschützte Farn- und Blütenpflanzen in Sachsen-Anhalt sind der Sumpf-Engelwurz 
(Angelica palustris), Kriechender Scheiberich (Apium repens), Schlitzblättriger Beifuß (Artemisia 
laciniata), Einfache Mondraute (Botrychium simplex), Scheidenblütgras (Coleanthus subtilis), 
Echter Frauenschuh (Cypripedium calceolus), Sumpf-Siegwurz (Gladiolus palustris) Sand-
Silberscharte (Jurinea cyanoides), Liegendes Büchsenkraut (Lindernia procumbens), Sumpf-
Glanzkraut (Liparis loeselii), Schwimmendes Froschkraut (Luronium natans), Vorblattloses 
Leinblatt (Thesium ebracteatum). 

Das Vorkommen von Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie kann aufgrund der anth-
ropogenen Nutzungseinflüsse ausgeschlossen werden. Die Fläche unterliegt einer regelmäßi-
gen Mahd. 

Fauna  

Methodik   

Die Ausstattung des Planungsraumes wurde hinsichtlich der Habitatausstattung und Eignung 
als Lebensraum eingeschätzt (Potenzialabschätzung). Eine konkrete Beschreibung des be-
troffenen Baufeldes ist der Begründung zu entnehmen.  
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Das Vorkommen einer Art wird angenommen, wenn die Art im Raum verbreitet ist und sich 
dort geeignete Habitatstrukturen befinden (worst-case-Betrachtung). Das daraus abgeleitete 
Vorkommen kann jedoch größer sein als der reelle Bestand, da nicht alle geeigneten Habi-
tatstrukturen tatsächlich besiedelt sind.  

Von einer Kartierung des potenziell im Planungsraum vorkommenden Artenbestandes konnte 
demnach unter Beachtung der anthropogenen Vorprägung (die Fläche unterliegt einer regel-
mäßigen Mahd) sowie Berücksichtigung einer am Maßstab der praktischen Vernunft ausge-
richteten Untersuchungstiefe abgesehen werden.  

Ergebnisse 

Säugetiere 

Lebensräume von Kleinsäugern, wie der Haselmaus (Muscardinus avellanarius) und des Euro-
päischen Feldhamsters (Cricetus cricetus), befinden sich nicht innerhalb des Untersuchungs-
raums. Für Biber (Castor fiber) und Eurasischer Fischotter (Lutra lutra) ergibt sich wirkbedingt 
kein erhöhter Untersuchungsbedarf. Gewässer, die als Lebensraum dieser Arten dienen, sind 
durch die vorliegende Planung nicht betroffen. Lebensräume der beiden Arten überlagern sich 
im Regelfall nicht mit anthropogen überprägten Flächen.  

Fledermäuse 

Natürliche Sommerquartiere der europäischen Fledermäuse sind enge Ritzen sowie Hohl-
räume. Dabei bevorzugen einige Arten Spalten hinter abplatzender Borke, Baumhöhlen oder 
Stammrisse. Andere Arten siedeln vorrangig in Spalten von Felsen und Höhlen. Teilweise wer-
den auch aufgelassene Gebäude besiedelt. Die Tagesquartiere werden von April bis August 
genutzt.  

Als Winterquartiere von Fledermäusen (Microchiroptera) dienen Keller, Höhlen, Gewölbe mit 
einer hohen Luftfeuchtigkeit sowie einer konstant niedrigen Temperatur von 2 bis 5 Grad. 

Im Planungsraum befindet sich diverse Gehölze sowie ein Bungalow. Diese Strukturen könnten 
einen potenziellen Lebensraum für Fledermäuse darstellen. Nach bisherigem Planungsstand 
bleibt der Baumbestand erhalten und integriert werden.  

Eine Betroffenheit ist näher zu untersuchen. 
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Reptilien 

In Sachsen-Anhalt sind Zauneidechse (Lacerta agilis) und Glatt-/ Schlingnatter (Coronella aus-
triaca) streng geschützt.  

Für die Schlingnatter ist ein Vorkommen unwahrscheinlich. Vorzugslebensräume der Glatt-
/Schlingnatter (Coronella austriaca) sind gekennzeichnet durch einen Wechsel von vegetati-
onslosen Flächen mit unterschiedlich dichter und hoher Vegetation und insgesamt einer gut 
ausgebildeten Krautschicht. Typische Lebensräume sind somit strukturreiche Heiden, Moore, 
Magerstandorte und lichte Wälder. 

Diese Lebensräume befinden sich nicht im Untersuchungsraum. 

Die Zauneidechse (Lacerta agilis) reguliert ihre Körpertemperatur, wie alle Reptilien, über das 
Aufsuchen unterschiedlich temperierter Orte. Sie sind somit auf strukturreiche Habitate, mit 
Bereichen unterschiedlicher Sonneneinstrahlung, Vegetation, Relief sowie Feuchtigkeit etc. an-
gewiesen.  

Sie besiedelt Dünengebiete, Heiden, Halbtrocken- und Trockenrasen, Waldränder, Feldraine, 
sonnenexponierte Böschungen aller Art (Eisenbahndämme, Wegränder), Ruderalfluren, Abgra-
bungsflächen sowie verschiedenste Aufschlüsse und Brachen.  

Die besiedelten Flächen weisen eine sonnenexponierte Lage, ein lockeres, gut drainiertes Sub-
strat, unbewachsene Teilflächen mit geeigneten Eiablageflächen, spärlich bis mittelstarke Ve-
getation sowie das Vorhandensein von Kleinstrukturen wie Steine, Totholz als Sonnenplätze 
auf.  

Der Planungsraum stellt keinen Vorzugslebensraum der Tiere dar. Potenzielle Winterquartiere 
und Fortpflanzungslebensräume der Zauneidechse befinden sich nicht im Planungsraum. Ein 
Einwandern ist jedoch nicht auszuschließen.  

Eine Betroffenheit ist näher zu untersuchen. 
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Amphibien 

Amphibien sind auf feuchte, schattige Lebensräume und Rückzugsmöglichkeiten angewiesen.  

Die Kreuzkröte (Bufo calamita) lebt vorzugsweise in Sanddünen an der Meeresküste, alten Kies- 
und Sandgruben im Binnenland, Industriebrachen in Zivilisationsnähe, aber auch in Steinbrü-
chen, Steppen und Binnendünenlandschaften vor. Die Knoblauchkröte präferiert lockere, lose 
Böden wie z.B. Sandheiden, Magerrasen, Trockenrasen, Spargelböden und Binnendünen. Da 
sich diese Biotopstrukturen nicht im Planungsraum befinden, ist das Vorkommen dieser Arten 
somit unwahrscheinlich. 

Lebensräume und potentielle Laichgewässer von Rotbauchunke (Bombina bombina), Kamm-
molch (Triturus cristatus), Springfrosch (Rana dalmatina), Wechselkröte (Bufo viridis), Europäi-
scher Laubfrosch (Hyla arborea), Moorfrosch (Rana arvalis) und des Kleinen Wasserfrosches 
(Rana lessonae) sind sonnenexponierte Stillgewässer mit einer offenen Wasserfläche und ei-
nem reich strukturierter Gewässerboden.  

Westlich und östlich des Geltungsbereiches befindet sich der Niegripper Altkanal.  

Vorzugslebensräume der Amphibien befinden sich außerhalb des geplanten Baufeldes. Eine 
Betroffenheit von Amphibien durch das Einwandern in den Planungsraum kann nicht 
vollständig ausgeschlossen werden und ist näher zu untersuchen. 

Sonstige Artengruppen 

Berücksichtigt man, dass die Eingriffsfläche keine natürlichen aquatischen und semiaquati-
schen Lebensräume beansprucht, so sind Wirkungen auf Fische (Percidae), Meeressäuger, Li-
bellen (Odonata) und Weichtiere (Mollusca) auszuschließen.  

Vorkommen streng geschützter Käfer (Coleoptera) sind im Untersuchungsraum nicht bekannt. 
Vorzugslebensräume der Arten Breitrand (Dytiscus latissimus) und Schmalbindiger Breitflügel-
Tauchkäfer (Graphoderus bilineatus) sind nährstoffarme bis – mäßige Stehgewässer. Diese wer-
den durch die Planung nicht berührt.  

Eremit (Osmoderma eremita), Großer Eichenbock (Cerambyx cerdo) und Alpenbock (Rosalia 
alpina) besiedeln alte Höhlenbäume und Wälder. Diese sind innerhalb des Geltungsbereiches 
nicht vorhanden.  

Die Vorzugslebensräume der genannten streng geschützten Käferarten werden durch die Pla-
nung nicht berührt. Eine Beeinträchtigung durch das geplante Vorhaben kann somit ausge-
schlossen werden. 
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Schmetterlinge (Lepidoptera) wie der Große Feuerfalter (Lycaena dispar), der Blauschillernde 
Feuerfalter (Lycaena helle) und der Nachtkerzenschwärmer (Proserpinus proserpina) leben in 
Mooren, Feuchtwiesen und an Bachläufen. Diese Lebensräume sind im Bereich des Planungs-
raumes nicht vorhanden. Somit ist eine Beeinträchtigung durch das geplante Vorhaben nicht 
zu erwarten. 

Avifauna 

Der Schutz der Avifauna ergibt sich aus den Vorgaben der EU-Vogelschutzrichtlinie 
2009/147/EG. Nach § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG erhalten alle wildlebenden europäischen Vo-
gelarten den Schutzstatus der besonders geschützten Arten.  

Aufgrund der Habitatausstattung und der vorhandenen Nutzung kann unter Berücksichtigung 
der relevanten Wirkfaktoren der zu bewertende Bestand europäischer Brutvogelarten auf stö-
rungsunempfindliche Offenland-, Gehölz- und Gebäudebrüter beschränkt werden.  

Das Vorkommen von Offenlandbrütern wie beispielsweise Grauammer (Emberizia calandra), 
Schafstelze (Motacilla flava), Feldlerche (Alauda arvensis) und Braunkehlchen (Saxicola rubetra) 
ist im Untersuchungsraum möglich.  

Potenziell vorkommende Gehölzbrüter sind Buchfink (Fringilla coelebs), Heckenbraunelle 
(Prunella modularis), Gartengrasmücke (Sylvia borin), Zaunkönig (Troglodytes troglodytes), 
Stieglitz (Carduelis carduelis), Ringeltaube (Columba palumbus) und Amsel (Turdus merula). 
Eine Brutaktivität dieser Arten in den Gehölzen kann nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Für 
diese Brutvogelarten erlischt der Schutz der Brutstätte nach Beendigung der Brut. Planungsre-
levant sind also ausschließlich variable Niststätten. 

Gebäudebrüter wie z. B. Mauersegler (Apus apus), Rauchschwalbe (Hirundo rustica), Mehl-
schwalbe (Delichon urbicum), Bachstelze (Motacilla alba), Hausrotschwanz (Phoenicurus 
ochruros) oder Haussperling (Passer domesticus) gelten als Kulturfolger. Sie besitzen teilweise 
eine ausschließliche Orientierung auf Gebäude. Ihre Bruthabitate liegen u. a. in Dachspalten, 
an senkrechten Wänden unter Überhängen, in Mauernischen oder in Mauerlöchern. Im Pla-
nungsraum befindet sich ein Bungalow. Ein Vorkommen dieser Arten ist nicht auszuschließen, 
eine Betroffenheit ist näher zu untersuchen. 
 

Zusammenfassung 

Weitere Artengruppen, die aufgrund der Ausstattung des Planungsraumes im Untersuchungs-
raum nicht vorkommen können, sind nicht weiter zu beachten.  

Ein erhöhter Untersuchungsbedarf ergab sich zusammengefasst für einwandernde Amphi-
bien und Reptilien sowie Brutvögel der Gehölz-, Gebäude- und Offenlandbiotope. 
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2.  Wirkungen des Vorhabens 

Innerhalb dieser Unterlage sind die Wirkungen auf nach nationalem und europäischem Recht 
besonders und streng geschützter Arten zu prüfen.  

 

2.1  Baubedingte Wirkfaktoren/Wirkprozesse  

Die Faktoren Störung, Verdrängung und Habitatverlust beziehen sich besonders auf das faunis-
tische Arteninventar. Bedingt durch direkten oder indirekten Flächenverlust können o. g. Fak-
toren Beeinträchtigungen verursachen. 

Der direkte Flächenverlust entsteht im unmittelbaren Bereich des Vorhabens durch die Über-
bauung sowie die Umgestaltung bestehender Nutzungsstrukturen.  

Ein direkter Flächenverlust kann als Beeinträchtigung von Lebensräumen, Brutbiotopen und 
Nahrungsflächen flächenscharf dargestellt werden.  

Gesetzlich geschützte Biotope und Lebensräume nach Anhang 1 der FFH–Richtlinie werden 
durch die Baumaßnahme nicht in Anspruch genommen. 

Stoffliche Immissionen können in einem begrenzten Zeitraum bei Baufahrzeugen und anderen 
Arbeits- und Betriebsmitteln austreten. Erhebliche Störungen europäischer Vogelarten wäh-
rend der Bauphase, die zur Aufgabe von Lebensräumen, Brutplätzen und/oder zur Tötung von 
Entwicklungsformen der genannten Arten führen könnten, sind durch eine Bauzeitenregelung 
jedoch vollständig vermeidbar. 

Mit einer Baufeldfreimachung außerhalb bzw. noch vor Brutbeginn der im Planungsraum vor-
kommenden Vogelarten wird es zu einer kontinuierlichen Beunruhigung im Bereich des fest-
gesetzten Baufeldes kommt, so dass sich das mögliche Brutgeschehen der o. g. Arten auf an-
grenzende unbeeinflusste Bereiche verschieben wird. 

2.2  Anlage- und betriebsbedingte Wirkfaktoren/Wirkprozesse 

Anlagebedingt entstehen mit Umsetzung der Planung Versiegelungen durch Flächeninan-
spruchnahme, die zu einer nachhaltigen Beeinträchtigung der oberen Bodenschicht führen. 

Betriebsbedingte Wirkungen sind Wirkungen, die unmittelbar mit der geplanten Wohnbe-
bauung in Verbindung stehen. Dazu zählen z.B. Verkehrsaufkommen oder optische Reize.  

Mit dem im Geltungsbereich geplanten Baufeld werden sich verkehrsbedingte oder optische 
Störreize auf den unmittelbar als Baufeld festgesetzten Planungsraum beschränken. 

Die dadurch erzeugten Reizkulissen werden sich allerdings nicht erheblich auf die Artenzusam-
mensetzung der zu untersuchenden Arten im näheren oder weiteren Umfeld auswirken.  
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3.  Bestand sowie Darstellung der Betroffenheit der Arten 

3.1 Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 

3.1.1 Pflanzenarten 

Gemäß der unter 1.4 durchgeführten Relevanzprüfung kann der Einfluss des Vorhabens auf 
Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie vernachlässigt werden, da diese Arten in 
hochwertigen strukturreichen Lebensräumen außerhalb des Untersuchungsraumes vorkom-
men.  

3.1.2 Tierarten 

§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG: Es ist verboten, wild lebenden Tieren der besonders geschützten 
Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen bzw. zu töten oder ihre Entwicklungsformen 
aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören (Tötungsverbot). 

Für das Vorhaben ist von einer baubedingten Verbotsverletzung auszugehen, wenn die mit 
dem Vorhaben in Verbindung stehenden Handlungen voraussehbar zur Tötung von Exempla-
ren einer Art führen.  

Weiterhin können Verbotsverletzungen nicht ausgeschlossen werden, wenn durch den vorha-
benbedingten Lebensraumverlust dort lebende Individuen oder Entwicklungsformen einer Art 
getötet werden.  

Als Entwicklungsformen sind alle Lebensstadien einer Art anzusehen, die zur Arterhaltung bei-
tragen können, so z. B. lebensfähige Eier. 

§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG: Es ist verboten, wild lebende Tiere der streng geschützten Arten 
und der europäischen Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-
terungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn 
sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert 
(Störungsverbot). 

Veränderungen von Aktivitätsmustern, ein höherer Energieverbrauch oder der Abzug von Tier-
arten in ungünstige Gebiete können zu relevanten Störungen führen und damit den Erfolg der 
Fortpflanzung, Aufzucht, Mauser, Überwinterung oder Wanderung gefährden. Dabei ist auch 
die zeitliche Komponente zu berücksichtigen. So sind Störungen nur während der Bauphase 
relevant. Maßgebend ist dabei, ob sich der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art 
verschlechtert (Erheblichkeitsschwelle).  

Unter einer lokalen Population werden alle Individuen einer Art verstanden, die eine Fortpflan-
zungs- und Überlebensgemeinschaft bilden und einen zusammenhängenden, abgrenzbaren 
Raum gemeinsam bewohnen.  

Der Erhaltungszustand wird dann verschlechtert, wenn sich der Bestand einer lokalen Popula-
tion vorhabenbedingt dauerhaft verringern würde.  
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Sollte ein kurzzeitiges Ausweichen aus dem Störungsfeld möglich sein, sind in der Regel keine 
dauerhaften Auswirkungen auf die Lokalpopulation zu erwarten. Der Verbotstatbestand wird 
entsprechend nicht erfüllt.  

§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG: Es ist verboten, Fortpflanzungs- und Ruhestätten der wild leben-
den Tiere der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu 
entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören (Zerstörungsverbot von Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten). 

Zu prüfen sind somit alle Lebens- und Teillebensräume, die von geschützten Arten aktuell zur 
Fortpflanzung oder zum Ausruhen genutzt werden. Unter die Begriffsdefinition Fortpflan-
zungs- und Ruhestätte fallen beispielsweise auch alle Bereiche, die potenziell diese Funktionen 
erfüllen können. Damit beinhaltet das Zerstörungsverbot auch Fortpflanzungs- und Ruhestät-
ten, die mit hoher Wahrscheinlichkeit wiederbesetzt werden. 

Als Beschädigung und Zerstörung ist jede Einwirkung zu verstehen, die die Funktion einer Fort-
pflanzungs- oder Ruhestätte erheblich beeinträchtigen kann. 
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Prüfung der Betroffenheit von Amphibien 

Vorzugslebensräume von Amphibien werden mit der vorliegenden Planung nicht in Anspruch 
genommen. 

Aufgrund des Wanderverhaltens einiger Frosch-, Molch- und Krötenarten sind Wanderbewe-
gungen quer durch den Planungsraum möglich. 

Mit der baulichen Umsetzung der getroffenen Festsetzungen können Betroffenheiten bis hin 
zum Töten von Einzelindividuen während der Wanderbewegungen nicht gänzlich ausgeschlos-
sen werden.    

Wenn die Bauzeit außerhalb Hauptwanderungszeiten der Amphibien von September bis März 
stattfindet, sind keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. Sollte die Bauzeit innerhalb 
dieses Zeitraums stattfinden, ist ein Folienschutzzaun um das Baufeld aufzustellen, der das Ein-
wandern in das Baufeld verhindert.  

Dauerhafte Barrieren, die eine potenzielle Wanderbewegungen von Amphibien verhindern, 
sollen vermieden werden. Es wird empfohlen, dass Einfriedungen für Amphibien weiterhin 
durchgängig bleiben. 
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Artengruppe:  Amphibien  
Untersucht wurden: 
Moorfrosch (Rana arvalis), Laubfrosch (Hyla arborea), Teichfrosch (Rana esculenta), Grasfrosch (Rana temporaria), Erdkröte 
(Bufo bufo), Teichmolch (Lissotriton vulgaris), Kammmolch (Triturus cristatus) 
 
Schutzstatus 

 Anhang IV FFH-Richtlinie  

Bestandsdarstellung 
Kurzbeschreibung Autökologie und Verbreitung:  
-sonnenexponiertes Gewässer, gut entwickelte Submervegetation, ausreichend offene Wasserfläche, reich strukturierter Ge-
wässerboden (Äste/Steine) und fehlender Fischbesatz wirken sich positiv auf eine Besiedlung aus 
- Als Laichgewässer werden überwiegend naturnahe Kleingewässer, Kleinseen, Teiche und Abgrabungsgewässer bevorzugt.  
-terrestrischen Lebensräume befinden sich häufig in unmittelbarer Nähe des Laichgewässer  
Zu den Landhabitaten gehören Laub- und Mischwälder, Gärten, Felder, Sumpfwiesen und Flachmoore, Erdaufschlüsse, Steine 
und Totholz  
Vorkommen in Sachsen-Anhalt: 
- verbreitet 
Allgemeine Gefährdungsursachen: 
- Zerstörung von Laichgewässern  
- Einfluss von Pestiziden und Herbiziden  
- Verkehrsopfer 
- intensive Bodenbearbeitung im Landlebensraum 
Der Rückgang der Laichgewässer führt zu einer zunehmenden Verinselung der Population. Die Verluste wandernder Tiere 
durch den Straßenverkehr schwächen die Populationen. 

Vorkommen im Untersuchungsraum  
    nachgewiesen im Untersuchungsraum    potenziell vorkommend  

Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum 
Ein Einwandern in das Baufeld ist potenziell möglich. 
 
Habitatqualität: aufgrund der anthropogenen Prägung mäßig. Die Fläche unterliegt einer regelmäßigen Mahd und wird als 
Garten-/Freizeitfläche genutzt. 

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 
Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen  
- keine Beseitigung von Vorzugslebensräumen 
- Baufeldfreimachung außerhalb der Hauptwanderungszeit 
- bei einer Bauzeit innerhalb des Wanderungszeitraumes erfolgt die Anlage eines Folienschutzzaunes  
vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF):  
- nicht erforderlich 

Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 BNatSchG (ausgenommen 
sind Tötungen/Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten):  

 

Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen  
    Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Beschädigung                     

oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt signifikant an 
 Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der  

 Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt nicht signifikant an 
Begründung: 
Vorhabenbedingte Wirkungen auf Lebensräume können ausgeschlossen werden. Mit der Baufeldfreimachung außerhalb des 
Wanderungszeitraumes kann die Tötung und Verletzung von Individuen ausgeschlossen werden.  
Sollte sich die Bauzeit verschieben, ist mit einem Folienschutzzaun um das gesamte Baufeld kann ein Einwandern wirkungs-
voll verhindert werden. 
Verbotstatbestand:  ist nicht erfüllt  
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Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 2 BNatSchG  
Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und  
Wanderungszeiten 
 

 Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 
 Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Begründung: 
Sollte sich die Bauzeit verschieben, ist mit einem Folienschutzzaun ein Einwandern in das Baufeld wirkungsvoll zu verhindern. 
Verbotstatbestand:  ist nicht erfüllt 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs.1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG sowie ggf. des 
Verletzungs- und Tötungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG (Tötungen/Verletzungen in Verbin-
dung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten):  
 

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten  
 Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten nicht auszuschließen  
       Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu vermeiden 
 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (ggf. Im Zusammenhang mit Tötung), ökologi-

sche Funktion wird im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 
Begründung: 
Vorhabenbedingt werden keine Vorzugslebensräume von Amphibien beansprucht oder beeinträchtigt.  
Verbotstatbestand:  ist nicht erfüllt 

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 
 treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 
 treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 

Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG  
- nicht erforderlich - 
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Prüfung der Betroffenheit von Reptilien 

Für das festgesetzte Baufeld lässt sich eine Gefährdung der Zauneidechsen in ihren Fortpflan-
zungs- und Überwinterungsplätzen ausschließen. Vorzugslebensräume werden nicht in An-
spruch genommen. Ein Einwandern ist jedoch potenziell möglich. 

Sofern man die als wesentlich anzusehenden Eingriffe der Baufeldfreimachung auf einen Zeit-
raum zwischen Oktober und März verlagert, ist für diese Habitatstrukturen zumindest das Tö-
ten von aktiven Einzelindividuen auszuschließen (Bauzeitenregelung).  

Darüber hinaus bleibt im Umfeld des festgesetzten Baufeldes ein ausreichend großer Anteil an 
überlebenswichtigen Habitatstrukturen für die Reptilienpopulation erhalten. Diese Flächen ste-
hen in einem engen funktionalen Zusammenhang zu den potenziellen Lebensräumen im Bau-
feld selbst.  

Eine Verletzung des artenschutzrechtlichen Verbots des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG liegt bei 
den im Geltungsbereich geplanten Eingriffen nicht vor, wenn die ökologische Funktion einer 
betroffenen Lebensstätte im räumlichen Zusammenhang durchgängig erhalten bleibt (Funkti-
onserhaltung).  

Es ist davon auszugehen, dass sich die Reproduktionsstätten und die Überwinterungsplätze 
der Zauneidechse nicht in unmittelbarer Nähe zum festgesetzten Baufeld befinden. Insofern ist 
ein baulicher Eingriff während der Überwinterungsphase unkritisch (Bauzeitenregelung). In 
dem verbleibenden Aktivitätszeitraum muss das Einwandern der Tiere in das Baufeld z. B. durch 
Leiteirichtungen effektiv verhindert werden (Sicherung).  Durch die o. g. Vermeidungsmaßnah-
men bleibt ein Rückzugsraum für Zauneidechsen während der gesamten Bauarbeiten erhalten.   

Mit den vorgesehenen Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen kann sichergestellt 
werden, dass für die Zauneidechse keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände be-
rührt werden.   
  



S e i t e  | 18    

 

   

Einbeziehungssatzung der Stadt Burg 
für den Bereich „Alte Schleuse Niegripp“                                            
im vereinfachten Verfahren 

Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung 
 Stand Januar 2026 

 

 

Artengruppe:  Reptilien (Reptilia) 
Zauneidechse (Lacerta agilis)  

 
Schutzstatus 

 Anhang IV FFH-Richtlinie  

Bestandsdarstellung 

 
Kurzbeschreibung Autökologie und Verbreitung:  
Ursprünglich ist die Art als ein Waldsteppenbewohner zu bezeichnen, der in Mitteleuropa durch die nacheiszeitliche Wieder-
verwaldung zurückgedrängt wurde. Heute werden naturnahe bzw. anthropogen gestaltete Habitate wie Dünengebiete, Heiden, 
Halbtrocken- und Trockenrasen, Waldränder, Feldraine, sonnenexponierte Böschungen, Ruderalfluren, Abgrabungsflächen 
und Brachen als Lebensraum bevorzugt. 
Vorkommen: 
- in Sachsen-Anhalt flächendeckend, aber überwiegend in geringer Dichte 
Gefährdungsursachen: 
- Beseitigung von Ökotopen, Kleinstrukturen und Sonderstandorten etc.  

Vorkommen im Untersuchungsraum  

  nachgewiesen   potenziell vorkommend  

Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum 
Ein Vorkommen der Zauneidechse (Lacerta agilis) ist potenziell möglich. Vorzugslebensräume und Winterquartiere sind je-
doch nicht betroffen. 
Abgrenzung der lokalen Population und Bewertung deren Erhaltungszustandes  
Population: Eine Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Population kann auf Grund fehlender Bezugsgrößen nicht 
vorgenommen werden. 

Habitatqualität: mäßig 

Beeinträchtigungen: Flächenverlust durch Beseitigung von Ökotonen, Kleinstrukturen und Sonderstandorten 

 

  

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen  
Die Bauzeit findet außerhalb des Aktivitätszeitraumes der Zauneidechsen statt. Geeignete Winterquartiere befinden sich nicht 
innerhalb des Baufeldes. Sollte sich die Bauzeit verschieben, ist um das Baufeld ein Folienschutzzaun aufzustellen, um ein 
Einwandern der Tiere in das Baufeld zu verhindern.  
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Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 BNatSchG (ausgenommen sind 
Tötungen/Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten):  
 

Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen  
  

       Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Beschädigung    

oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt signifikant an 

 Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der  

 Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt nicht signifikant an 

Begründung: 

Da die Bauzeit außerhalb des Aktivitätzeitraumes der Zauneidechsen geplant ist und sich im Geltungsbereich keine geeigneten 
Winterquartiere der Art befinden, ist ein Tötungs- und Verletzungsrisiko der Tiere nicht gegeben. Sollte sich die Bauzeit ver-
schieben, ist um das Baufeld ein Folienschutzzaun aufzustellen, welcher ein Einwandern von Individuen in das Baufeld verhin-
dert. 

Verbotstatbestand: ist nicht erfüllt  

Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 2 BNatSchG  
Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und  
Wanderungszeiten 
 

 Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

 Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Begründung: 

Die Bauzeit außerhalb des Aktivitätzeitraumes schließt eine Störung der Zauneidechsen während der Fortpflanzungszeit aus. 
Da sich im Geltungsbereich auch keine geeigneten Winterquartiere befinden, kann ebenfalls eine Störung während der Über-
winterungszeit ausgeschlossen werden. Sollte die Bauzeit innerhalb des Aktivitätszeitraumes der Zauneidechse stattfinden, 
sind um das Baufeld ein fachgerecht installierter Folienschutzzaun aufzustellen, der ein Einwandern unterbindet. 
Verbotstatbestand: ist nicht erfüllt 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs.1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG sowie ggf. des 
Verletzungs- und Tötungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG (Tötungen/Verletzungen in Verbin-
dung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten):  
 

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten  

 Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten nicht auszuschließen  

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu vermeiden 

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (ggf. Im Zusammenhang mit Tötung), ökologische 

Funktion wird im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 

Begründung: 

Im Geltungsbereich befinden sich keine Vorzugslebensräume der Zauneidechse. Winterquartiere sind ebenfalls nicht im Pla-
nungsraum vorhanden. Somit sind mit der Errichtung der Wohnhäuser keine Zerstörungen von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
verbunden.  
Verbotstatbestand: ist nicht erfüllt 

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

 
 treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 
 treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 
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3.2 Bestand und Betroffenheit der Europäischen Vogelarten nach Art. 1 
der Vogelschutz-Richtlinie Brutvögel 

Die „europäischen Vogelarten“ sind definiert als „in Europa natürlich vorkommende Vogelar-
ten“ im Sinne der Richtlinie 79/409/EWG (Vogelschutz-Richtlinie). Nach Artikel 1 der Vogel-
schutz-Richtlinie handelt es sich hierbei um alle wildlebenden Vogelarten, die in Europa hei-
misch sind. 

Alle europäischen Vogelarten erlangen pauschal den Schutzstatus einer „besonders geschütz-
ten Art“ (vgl. § 7 Abs. 2 Nr. 13 b, bb BNatSchG). Darüber hinaus werden einige dieser Arten 
zugleich als „streng geschützte Arten“ ausgewiesen (vgl. § 7 Abs. 2 Nr. 14 c i. V. m. § 54 Abs. 2 
BNatSchG).  

Für alle europäischen Vogelarten sind nach den Vorgaben des Artikels 5 der Vogelschutz-
Richtlinie das absichtliche Töten und Fangen, die Zerstörung oder Beschädigung von Nestern 
und Eiern sowie jegliche Störung während der Brut- und Aufzuchtzeit grundsätzlich verboten.  

Ebenso sind die Verbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 - 3 BNatSchG wirksam. Entsprechend gilt auch 
das Verbot, die europäischen Vogelarten an ihren Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtsstätten 
durch Aufsuchen, Fotografieren, Filmen oder ähnliche Handlungen zu stören. 

Die Auswahl der Arten erfolgte auf der Basis des vorhandenen Lebensraumpotenzials in Ver-
bindung mit den Verhaltensweisen einzelner Arten.  

§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Tötungsverbot) 

Für das Vorhaben ist von einer Verbotsverletzung auszugehen, wenn der Bau der Wohnhäuser 
bzw. etwaiger Nebenanlagen voraussehbar zur Tötung von Exemplaren einer Art führt.  

Weiterhin können Verbotsverletzungen nicht ausgeschlossen werden, wenn durch den vorha-
benbedingten Lebensraumverlust dort lebende Individuen oder Entwicklungsformen einer Art 
getötet werden.  

Als Entwicklungsformen sind alle Lebensstadien einer Art anzusehen, die zur Arterhaltung bei-
tragen können, so z. B. lebensfähige Eier. 

§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG: Es ist verboten, wild lebende Tiere der streng geschützten Arten 
und der europäischen Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-
terungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn 
sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert 
(Störungsverbot). 
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§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Zerstörungsverbot von Fortpflanzungs- und Ruhestätten) 

Als Beschädigung und Zerstörung ist jede Einwirkung zu verstehen, die die Funktion einer Fort-
pflanzungs- oder Ruhestätte erheblich beeinträchtigen kann. Entscheidend ist der konkrete 
Standortbezug, das heißt die unmittelbare Flächeninanspruchnahme von möglichen Brutrevie-
ren mit variablen oder festen Niststätten von europäischen Vogelarten.  

Beurteilung drohender Verstöße gegen § 44 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 3 BNatSchG 

Um einen Verstoß gegen § 44 Abs. 1 Nr. 1 u. 3 BNatSchG zu vermeiden, ist für die untersuchten 
Brutvogelarten sind die Bauzeitenregelungen einzuhalten.  
 

Artengruppe:  Brutvögel der Gehölze  

(vorwiegend einmalig genutzte Brutstandorte / variable Niststätten) 

Untersucht wurden:  
Buchfink (Fringilla coelebs), Heckenbraunelle (Prunella modularis), Gartengrasmücke (Sylvia borin), Zaunkönig (Troglodytes 
troglodytes), Stieglitz (Carduelis carduelis), Ringeltaube (Columba palumbus) und Amsel (Turdus merula) 
 
Schutzstatus 

 Art. 1 europäische Vogelschutzrichtlinie  

Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Autökologie und Verbreitung:  
- typische Vogelarten der Waldränder, Gärten, Parks und Gebüsche, Wälder oder Einzelbäume 

- jährlich neuer Nestbau 

- Gehölze werden als Sitzwarte, Ruhe- und Rückzugsraum, Brutplatz und Nahrungshabitat genutzt 

-  Ernährung: Insekten, Spinnen seltener Weichtiere, Kleinsäuger, Früchte und Beeren 
 
Vorkommen in Sachsen-Anhalt: 
- in Sachsen-Anhalt weit verbreitet, stabile Bestände, geringe Störempfindlichkeit und Fluchtdistanz 
 
Gefährdungsursachen: 
Beseitigung potenzieller Bruthabitate/ Lebensräume 

Vorkommen im Untersuchungsraum 
 nachgewiesen  potenziell vorkommend  

Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum 
Im Untersuchungsraum sowie auf den angrenzenden Flächen befinden sich geeignete Habitate wie Gehölze. Ein Vorkommen 
von Gehölzbrüter ist hier grundsätzlich möglich. 

Abgrenzung der lokalen Population und Bewertung deren Erhaltungszustandes  
Keine konkrete Eingrenzung der lokalen Population möglich, als Anhaltspunkt dient der gewählte Untersuchungsradius 

Habitatqualität: gut 

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen   
• Insbesondere die Baufeldfreimachung sollte vollständig außerhalb der Brutzeit stattfinden (Bauzeitenregelung).  

vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF):  
- nicht erforderlich- 
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Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 BNatSchG (ausgenommen 
sind Tötungen/Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten):  
 

Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen  
 

 Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Beschädigung 

 oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt signifikant an 

 Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der  

 Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt nicht signifikant an 

Begründung: 

Baubedingte Tötungen und Verletzungen von Individuen können durch die Bauzeitenregulierung vollständig vermieden wer-
den. Eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population ist nicht zu erwarten. Sofern die Errichtungsphase 
jedoch noch vor Eintreten der Brutperiode beginnt, kann davon ausgegangen werden, dass die Bauereignisse im späteren 
Verlauf zu einer Vergrämung und damit zu einem Ausweichen der untersuchten Brutvogelarten auf umliegende Ersatzhabitate 
führt. 
Verbotstatbestand: ist nicht erfüllt  

Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 2 BNatSchG  
Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und  
Wanderungszeiten 
 

 Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

 Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Begründung: 

Die Bauzeit liegt außerhalb der Fortpflanzungs-, Aufzuchts- oder Mauserzeit der Gehölzbrüter. Konflikte sind diesbezüglich 
auszuschließen.  
Verbotstatbestand: ist nicht erfüllt 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs.1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG sowie ggf. 
des Verletzungs- und Tötungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG (Tötungen/Verletzungen in 
Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten):  
 

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten  

 Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten nicht auszuschlie-

ßen  

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu vermeiden 

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (ggf. Im Zusammenhang mit Tötung), ökologi-

sche Funktion wird im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 

Begründung: 

Bei einer Bauzeit außerhalb des Brutzeitraums können Verbotstatbestände ausgeschlossen werden.  
Verbotstatbestand: ist nicht erfüllt 

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 
 treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 
 treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 

Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG  
- nicht erforderlich - 
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Artengruppe: Bodenbrüter (vorwiegend einmalig genutzte Brutstandorte/variable Niststätten) 

Untersucht wurden: Grauammer (Emberizia calandra), Schafstelze (Motacilla flava), Feldlerche (Alauda arvensis) und Braun-
kehlchen (Saxicola rubetra) 
 
Schutzstatus 

 Art. 1 europäische Vogelschutzrichtlinie  

Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Autökologie und Verbreitung:  
- typische Vogelarten der trocknen, überwiegend offenen, gut durchsonnten Habitate  
- jährlich neuer Nestbau, versteckt in der Vegetation 
- Gehölze werden als Sitzwarte, Ruhe- und Rückzugsraum und Nahrungshabitat genutzt 
 
Vorkommen in Sachsen-Anhalt: 
- in Sachsen-Anhalt selten, teilweise rückläufige Bestände 
 
Gefährdungsursachen: 
Beseitigung potenzieller Bruthabitate/ Lebensräume, Intensivierung der Landwirtschaft 

Vorkommen im Untersuchungsraum 
 nachgewiesen  potenziell vorkommend  

Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum 
Im Untersuchungsraum ist ein Vorkommen möglich. Auf Grund der regelmäßigen anthropogenen Einflüsse ist das Baufeld nur 
suboptimal als Brutplatz geeignet. Die Fläche unterliegt einer regelmäßigen Mahd und ist von Horizontalstrukturen umgeben, 
die als Ansitzwarten für Prädatoren dienen.  

Abgrenzung der lokalen Population und Bewertung deren Erhaltungszustandes  
Keine konkrete Eingrenzung der lokalen Population möglich, als Anhaltspunkt dient der gewählte Untersuchungsradius 

Habitatqualität: mäßig 

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen  
- Baufeldfreimachung erfolgt außerhalb der Brutperiode zwischen dem 30. September und dem 01. März 

vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF):  
- nicht erforderlich 

Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 BNatSchG (ausgenommen 
sind Tötungen/Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten):  
 

Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen  
  

        Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Beschädigung 

oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt signifikant an 

 Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der  

 Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt nicht signifikant an 

Begründung: 

Der Baufeldfreimachung ist nach Abschluss der Brutperiode vorgesehen. Eine Beseitigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- 
und Ruhestätten erfolgt nicht. Sofern die Errichtungsphase jedoch noch vor Eintreten der Brutperiode beginnt, kann davon 
ausgegangen werden, dass die Bauereignisse im späteren Verlauf zu einer Vergrämung und damit zu einem Ausweichen der 
untersuchten Brutvogelarten auf umliegende Ersatzhabitate führt. Des Weiteren unterliegt die Fläche einer regelmäßigen Mahd 
und wird als Freizeit- und Erholungsfläche genutzt.  
Verbotstatbestand:  ist nicht erfüllt  
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Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 2 BNatSchG  
Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und  
Wanderungszeiten 
 

 Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

 Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Begründung: 

Mit einer Baufeldfreimachung außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeit und eng aneinander liegende, ineinander übergehende 
Bauereignisse kann eine Störung potenziell vorkommender Individuen während der Fortpflanzungs-, Aufzucht- und Mauserzeit 
vollständig vermieden werden.  

Verbotstatbestand: ist nicht erfüllt 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs.1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG sowie ggf. des 
Verletzungs- und Tötungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG (Tötungen/Verletzungen in Verbin-
dung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten):  
 

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten  

 Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten nicht auszuschließen  

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu vermeiden 

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (ggf. Im Zusammenhang mit Tötung), ökologi-

sche Funktion wird im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 

Begründung: 

Der Bauzeit ist nach Abschluss der Brutperiode vorgesehen. Eine Beseitigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhe-
stätten erfolgt nicht. Sofern die Errichtungsphase jedoch noch vor Eintreten der Brutperiode beginnt, kann davon ausgegangen 
werden, dass die Bauereignisse im späteren Verlauf zu einer Vergrämung und damit zu einem Ausweichen der untersuchten 
Brutvogelarten auf umliegende Ersatzhabitate führt. 
Verbotstatbestand: ist nicht erfüllt  

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 
 treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 
 treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 

Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG  
- nicht erforderlich - 
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Artname:  Siedlungs- und Gebäudebrüter 

Rauchschwalbe (Hirundo rustica), Mehlschwalbe (Delichon urbicum), Haussperling (Passer domesticus), Haus-
rotschwanz (Phoenicurus ochruros)  
 

Schutzstatus 

 Art. 1 europäische Vogelschutzrichtlinie  

Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Ökologie:  
- durch den Verlust ursprünglicher Brutplätze, z.B. durch die Zerstörung alter höhlenreicher Wälder kommen einige dieser 
Arten bei uns nur noch an Gebäuden vor, weil sie im Umland keine natürlichen Brutplätze mehr finden  
-es erfolgten Umsiedlungen von Baum- oder Felshöhlen in Mauernischen, Mauerlöcher, Dachspalten oder Sparrengebälk die 
von den Vögeln als Brutgebiet angenommen werden 
- bei allen aufgeführten Arten handelt es sich um gebäudebewohnende Arten mit einer mehrjährigen Nutzung der Fortpflan-
zungsstätte 
Vorkommen in Sachsen-Anhalt: 
- in Sachsen-Anhalt flächendeckend verbreitet, 
- Verbreitungsschwerpunkt befindet sich in dörflichen Bereichen  
 
 Gefährdungsursachen: 
- Beseitigung potenzieller Bruthabitate/ Lebensräume 
- Verstädterung ländlicher Siedlungsbereiche 
- Fehlen geeigneter Nistplätze in der Nähe von nahrungsreichen Habitaten 

Vorkommen im Untersuchungsraum 
 nachgewiesen  potenziell vorkommend  

Abgrenzung der lokalen Population und Bewertung deren Erhaltungszustandes  
Die Gartenlaube stellt ein potenzielles Bruthabitat dar. 

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen  
- der Abbruch des Gebäudes findet außerhalb der Brutzeit statt oder es erfolgt eine vorherige Kartierung durch einen Fachgut-
achter 
vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF):  
nicht erforderlich 

Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 BNatSchG (ausgenommen 
sind Tötungen/Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten): 
 

Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen  
 

 Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Beschädigung 

 oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt signifikant an 

 Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der  

 Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt nicht signifikant an 

Begründung: 

Der Gebäudeabbruch ist außerhalb der Brutsaison vorzusehen.  
Eine betriebsbedingte Tötung oder Verletzung von Tieren während der Brut ist auszuschließen.  

Verbotstatbestand:  ist nicht erfüllt  

 

Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 2 BNatSchG  
Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und  
Wanderungszeiten 
 

 Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

 Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 
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Begründung: 

Durch die Bauzeitenregelung ist eine Verletzung des Störungsverbotes ausgeschlossen.  
Verbotstatbestand:  ist nicht erfüllt 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs.1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG sowie ggf. des 
Verletzungs- und Tötungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG (Tötungen/Verletzungen in Verbin-
dung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten):  

        Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten  

 Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten nicht auszuschließen  

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu vermeiden 

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (ggf. Im Zusammenhang mit Tötung), ökologi-

sche Funktion wird im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 

Begründung: 

Eine Tötung von Tieren kann durch die Einführung einer Bauzeitenregelung, die einen Abbruch der Gebäude und Gebäude-
teile außerhalb der Brutperiode vorsieht, vollständig ausgeschlossen werden. Im Umfeld des Geltungsbereichs befinden sich 
Ausweichhabitate bzw, mit Umsetzung des Vorhabens werden neue Habitate geschaffen. So ist die Aufrechterhaltung der 
ökologischen Funktion der Fortpflanzungsstätten im räumlichen Zusammenhang gewahrt. Nach bisherigem Planungstand 
werden auch keine Gebäude abgebrochen.  
 
Verbotstatbestand:  ist nicht erfüllt 

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 
 treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 
 treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 
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4.  Maßnahmen zur Vermeidung und zur Sicherung der kontinuierli-
chen ökologischen Funktionalität 

4.1  Maßnahmen zur Vermeidung  

Die geplante Ergänzungsfläche erzeugt innerhalb des Untersuchungsraumes und insbesondere 
innerhalb des festgesetzten Baufeldes baubedingte Wirkungen, die für den vorliegenden Fall 
ausschließlich temporäre Einflüsse nach sich ziehen. Zu untersuchen ist, ob diese im Einzelfall 
zu erheblichen Beeinträchtigungen führen könnten.  

Im Rahmen unterschiedlicher Diskussionen zur Vermeidung und Minimierung von Wirkungen 
auf Lebensräume und Arten mit einer besonderen Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz 
wurden folgende Maßnahmen in das Planungskonzept integriert: 
Avifauna 

• Zeitliche Beschränkung des Starts der bauvorbereitenden und direkten Baumaßnahmen hinsicht-
lich der Avifauna auf die brutfreie Periode (Ende Juli bis Februar) zur Vermeidung von Störungen. 
Vor Abrissarbeiten ist zu prüfen, ob Nester gehölzbrütender und gebäudebrütender Vogelarten 
vorhanden sind. Alternativ Bauzeit unter bestimmten Voraussetzungen (Kontrolle unmittelbar vor 
Baustart) auch innerhalb der Brutperiode, sofern die Baumaßnahmen (Beunruhigung) dort ohne 
Unterbrechung erfolgen.  

Reptilien 

• Berücksichtigung der Zauneidechse sowie der potenziellen Habitatbereiche bei Baumaßnahmen. 
Konfliktlösungen durch Zäunung bzw. Bauzeitenregelung. Alternativ wäre ein Baustart nicht vor 
Mitte Oktober (witterungsbedingt) möglich, da sich die Tiere dann in ihren Winterquartieren be-
finden. 

Amphibien 

• Wenn die Bauzeit außerhalb der Hauptwanderungszeiten der Amphibien von Oktober bis Februar 
stattfindet, sind keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. Sollte sich die Bauzeit verschie-
ben, ist durch die fachgerechte Installation eines Folienschutzzaunes ein Einwandern von Indivi-
duen in das Baufeld wirkungsvoll zu verhindern. Die Leiteinrichtung ist für die Dauer der Baumaß-
nahmen zu erhalten. Die regelmäßige Kontrolle der Funktionsfähigkeit der Amphibienleiteinrich-
tungen hat durch einen Fachgutachter oder eine fachlich geeignete Person zu erfolgen. Darüber 
hinaus haben z.B. tägliche Kontrollen der Baugruben zu erfolgen. 

Kleintiere 

• Zur Vermeidung anlagebedingten Beeinträchtigungen (erhöhtes Tötungs- und Verletzungsrisiken 
durch Kleintierfallen) sind Oberflächenentwässerungseinrichtungen, Kabelschächte, Keller-
schächte, Kellerniedergänge kleintierfreundlich zu gestalten. Es ist sicherzustellen, dass ein Hin-
einfallen von Kleintieren ausgeschlossen wird. 
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4.2  Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökol. Funktionen  

Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (CEF-
Maßnahmen) sind nicht erforderlich. 

5. Gutachterliches Fazit 

Artenschutzrechtliche Verbote sind zu berücksichtigen, sofern die Zulassung eines Vorhabens 
durch einen drohenden Verstoß gegen die Verbote des § 44 Abs. 1 Nr. 1 - 4 BNatSchG gefähr-
det ist. 

Gegenstand dieser artenschutzrechtlichen Bewertung ist es zu prüfen, ob sich die vorherseh-
baren Wirkungen mit entsprechenden Empfindlichkeiten der untersuchten Arten überlagern.  

Im vorliegenden Fall wurde entsprechend einer mehrstufigen Prüfmatrix untersucht, ob ein 
drohender Verstoß gegen Artenschutzverbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG zwingend zur Unzu-
lässigkeit der geplanten Wohnbebauung führt. 

Für die nach Anhang IV der FFH-Richtlinie geschützten Artengruppen der Weichtiere, Libellen, 
Käfer, Falter, Schmetterlinge, Fische und Gefäßpflanzen konnte eine Betroffenheit bereits im 
Rahmen der Relevanzprüfung ausgeschlossen werden. 

Ein erhöhter Untersuchungsbedarf ergab sich indessen für Amphibien, Reptilien sowie Brutvögel 
der Gehölz -, Gebäude und Offenlandbiotope. Eine Betroffenheit kann mit Einhaltung der Ver-
meidungsmaßnahmen nicht festgestellt werden. 

Für die Artenzusammensetzung und die Artendichte werden sich mit der Umsetzung des Vor-
habens keine relevanten Änderungen ergeben. Die ökologische Funktion des Planungsraumes 
bleibt aufgrund der geringen Wirkfaktoren des Vorhabens in ihrem räumlichen Zusammen-
hang erhalten. 

Die mit der Einbeziehungssatzung der Stadt Burg für den Bereich „Alte 
Schleuse Niegripp“ in Verbindung stehenden Eingriffe sind unter Einhal-
tung von Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen mit den artenschutz-
rechtlichen Vorgaben des Bundesnaturschutzgesetzes vereinbar. Alle 
möglichen Konflikte in Bezug auf die untersuchten Arten können unter 
Einhaltung der Empfehlungen dieser Unterlage vollständig ausgeschlos-
sen werden. 
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